
Neu in den Berufssprachkursen seit 31.01.2024: Job-BSK

• Fortsetzung des Spracherwerbs parallel zur Beschäftigung – sprachliche Begleitung führt innerhalb von kurzer Zeit zu Erfolgserlebnissen 
am Arbeitsplatz

• Berufsbezogenes Kommunikationstraining mit Arbeitsplatzbezug (z.B. Gefahrenunterweisung, Bestätigung von Aufträgen)
• Arbeitsplatz- und fachspezifische Vertiefung (basierend auf einer Sprachbedarfsanalyse werden die konkret am Arbeitsplatz benötigten 

Sprachhandlungen geübt)
• Individuelles Sprachcoaching (5 UE) inkl. Lernberatung: im Kursverlauf in Einzelstunden gezieltes Feedback durch Lehrkraft
• Teamteaching der Sprachlehrkraft mit Fachdozierenden (z.B. Ausbilder*innen im Betrieb) möglich 
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• Personen in arbeitsmarktvorbereitender Maßnahme (z. B. MAG, MAT)
• Start ab nachgewiesenem Sprachniveau A2 (bei vorherigem Integrationskursbesuch) oder B1
• Wiederholungsanspruch des Integrationskurses muss nicht ausgeschöpft sein
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• Kleine Kurse möglich (Mindestens 3, aus Kapazitäts- & Praktikabilitätsgründen 7 angestrebt)
• Schulungsstätten können einfach direkt bei Arbeitgebenden eingerichtet werden, insofern sie Mindeststandards erfüllen (erreichbar, 

ausreichend Tische und Stühle, Tafel o.ä.)
• I.d.R. kostenlose Teilnahme - auch für Beschäftigte bis zvE 20.000 € (40.000 € bei gemeinsam Veranlagten), darüber Eigenbeitrag 256 € 

bei einem Kurs mit 100 UE – kann von AG übernommen werden 
• konkrete Tätigkeit vorhanden (Arbeitsplatz beim Arbeitgeber/bzw. in der Maßnahme)
• Arbeitgebermitwirkung ist wichtig (Freistellung, Hospitation durch Lehrkräfte ermöglichen)

Teilnahmebescheinigung

* Schwerpunktartige Darstellung d. Zielgruppe, die rechtlichen Vorgaben sind § 4 DeuFöV, weitere pädagogische Darstellungen zur Zielgruppe 
sind den päd. Konzepten der Job-BSK zu entnehmen


